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Samu: Eine Remonstration ist nicht "so ein Schritt". Ein Versetzungsantrag ist "so ein
Schritt". Ein Gesuch um Entlassung ist "so ein Schritt".Eine Remonstration hingegen ist
nur der schriftliche Ausdruck rechtlicher Bedenken gegen eine Dienstanweisung, mit
dem Ziel, Rechtssicherheit zu erlangen (was im Klartext heißt: im Ernstfall aus der
Haftung zu sein). Da ist nicht halb so viel dahinter, wie Du offensichtlich vermutest.

Hä? Sage ich doch, gestern hast du noch gesagt, der Kollege hätte es bei dir verschissen, der
es wagen würde, zu remonstrieren, ohne dich zu informieren.

Und eben weil die meisten Vorgesetzten sowas persönlich nehmen, würde ich mich mit Leuten
austauschen, die sowohl Gesetz als auch Schulleitung vor Ort kennen. Es ist doch müßig, hier
Fremde festnageln zu wollen, so wie es die TE immer wieder versucht.
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